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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Liefer- und Zahlun gsbedingungen) 
 
Vorbemerkung 
 
Folgende AGB gelten, wenn der Käufer Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist. Individualvertraglich vereinbarte Bestimmungen innerhalb des Vertragsverhältnisses gehen den Allgemei-
ne Geschäftsbedingungen vor. 
Es gelten ausschließlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, mit denen sich unser Kunde bei Auftragserteilung einver-
standen erklärt, und zwar ebenso für künftige Geschäfte, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird, sie aber 
dem Besteller bei einem von uns bestätigten Auftrag zugegangen sind. Wird der Auftrag abweichend von unseren Liefer- und 
Zahlungsbedingungen erteilt, so gelten auch dann nur unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, selbst wenn wir nicht wider-
sprechen. Abweichungen gelten also nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind. 
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. 
 
1. Bestellung und Auftragsannahme 
 
(1) Sämtliche Bestellungen, die dem Lieferanten vom 

Käufer unmittelbar oder über Außendienstmitarbeiter 
erteilt werden, bedürfen der Annahme durch schriftli-
che Auftragsbestätigung. Bargeschäfte werden nicht 
akzeptiert. 

 
(2) Abweichungen der bestellten oder gelieferten Artikel 

von der Bestellung, insbesondere im Hinblick auf Ma-
terial und Ausführung, bleiben im Rahmen des techni-
schen Fortschritts ausdrücklich vorbehalten. 

 
 
2. Lieferzeit 
 
(1) Falls eine Lieferzeit vereinbart oder erforderlich ist, gilt 

Folgendes:  
Die vom Lieferanten genannten Liefertermine sind un-
verbindlich, es sei denn, sie sind ausdrücklich als 
“verbindlicher Liefertermin” vom Lieferanten schriftlich 
bestätigt worden.k 

 
(2) Die Lieferung durch den Lieferanten steht unter dem 

Vorbehalt der Selbstbelieferung. Der Lieferant wird 
dem Käufer unverzüglich Mitteilung machen, falls eine 
Selbstbelieferung nicht stattfindet und ihm bereits er-
haltene Leistungen zurückerstatten. 

 
(3) Voraussetzung der Einhaltung der Lieferzeit ist die 

rechtzeitige Erfüllung der vom Käufer übernommenen 
Vertragspflichten, insbesondere die Leistung der ver-
einbarten Zahlungen und gegebenenfalls der Erbrin-
gung vereinbarten Sicherheiten. 

 
(4) Im Übrigen ist der Käufer im Falle eines vom Lieferan-

ten zu vertretenden Verzuges zur Geltendmachung 
weiterer Rechte erst dann berechtigt, wenn eine von 
ihm nach Verzugseintritt gesetzte angemessene Nach-
frist von mindestens zwei Wochen fruchtlos verstri-
chen ist. 

 
 
3. Versand  
 
(1) Ist ein Versand der bestellten Ware erforderlich, so er-

folgt dieser ab Sitz des Lieferanten auf Rechnung und 
Gefahr des Käufers. Mangels besonderer Vereinba-
rungen stehen dem Lieferanten die Wahl des Trans-
portunternehmers sowie die Art des Transportmittels 
frei. Die Gefahr geht auch dann mit der Absendung ab 
Sitz des Lieferanten auf den Käufer über, wenn fracht-
freie Lieferung vereinbart ist. 

 
(2) Verzögert sich der Versand durch Umstände, die der 

Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr bereits im 

Zeitpunkt der Versandbereitschaft auf den Käufer 
über. Die durch die Verzögerung entstehenden Kosten 
(insbesondere Lagerspesen) hat der Käufer zu tragen. 

 
(3) Der Lieferant ist nicht verpflichtet, die Sendung gegen 

Transportschäden zu versichern oder versichern zu 
lassen, es sei denn, eine entsprechende Verpflichtung 
ist vom Lieferanten schriftlich übernommen worden. 

 
 
4. Haftung für Mängel  
 
(1) Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware sofort 

nach Ablieferung zu untersuchen und bestehende 
Mängel dem Lieferanten unverzüglich schriftlich (Brief 
oder Telefax) mitzuteilen. Mängel, die verspätet, also 
entgegen der vorstehenden Pflicht, gerügt wurden, 
sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. 

 
Rügen, die gegenüber Außendienstmitarbeitern oder 
Transporteuren oder sonstigen Dritten gegenüber gel-
tend gemacht werden, stellen keine form- und fristge-
rechten Rügen dar. 

 
(2) Die im Falle eines Mangels erforderliche Rücksendung 

der Ware an den Lieferanten kann nur mit dessen vor-
herigem Einverständnis erfolgen. Rücksendungen, die 
ohne vorheriges Einverständnis des Lieferanten erfol-
gen, brauchen von diesem nicht angenommen zu 
werden. In diesem Fall trägt der Käufer die Kosten der 
Rücksendung. 

 
(3) Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten Män-

gelrüge eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung er-
folgt, gelten die Bestimmungen über die Lieferzeit ent-
sprechend. 

 
(4) Das Vorliegen eines als solchen festgestellten und 

durch wirksame Mängelrüge mitgeteilten Mangels be-
gründet folgende Rechte des Käufers:  

 
a) Der Käufer hat im Falle der Mangelhaftigkeit zu-

nächst das Recht, vom Lieferanten Nacherfüllung 
zu verlangen. 

 
b) Das Wahlrecht, ob eine Neulieferung der Sache 

oder eine Mangelbehebung stattfindet, trifft hierbei 
der Lieferant nach eigenem Ermessen. 

 
c) Darüber hinaus hat der Lieferant das Recht, bei 

Fehlschlag eines Nacherfüllungsversuches eine 
neuerliche Nacherfüllung, wiederum nach eigener 
Wahl, vorzunehmen. 

 
d) Erst wenn auch die wiederholte Nacherfüllung 

fehlschlägt, steht dem Käufer das Recht zu, vom 
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Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu 
mindern. 

 
e) Das Recht des Käufers, Schadensersatz wegen 

der Verletzung der Pflicht des Lieferanten zur Lie-
ferung mangelfreier Sachen zu verlangen, richtet 
sich nach Ziffer 5. c) dieser AGB. 

 
(5) Die Gewährleistungsfrist beträgt für neue und ge-

brauchte Güter ein Jahr seit Auslieferung. Für Scha-
densersatzansprüche des Käufers, die im Rahmen der 
Gewährleistung geltend gemacht werden und die auf 
den Ersatz eines Körper- oder Gesundheitsschadens 
gerichtet sind oder auf grobes Verschulden gestützt 
werden, gilt die verkürzte Verjährungsfrist nicht. 

 
 
5. Haftung für Pflichtverletzung des Lieferanten im  Üb-
rigen  
 
Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung 
sowie anderer in diesen Bestimmungen getroffener speziel-
ler Regelungen gilt in Fällen einer Pflichtverletzung des Lie-
feranten Folgendes: 
 
a) Der Käufer hat dem Lieferanten zur Beseitigung der 
Pflichtverletzung eine angemessene Nacherfüllungsfrist zu 
gewähren, welche zwei Wochen nicht unterschreiten darf. 
 
b) Erst nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist 
kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten und / oder 
Schadensersatz verlangen. 
 
c) Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen , so-
weit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist:  
 

(aa) Schadensersatzansprüche des Käufers hinsicht-
lich der Haftung für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf ei-
ner fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferanten oder 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
des Lieferanten beruhen, sind weder ausgeschlos-
sen noch beschränkt . 
 
(bb) Schadensersatz kann der Käufer nur in Fällen 
grob fahrlässiger Pflichtverletzung des Lieferanten 
oder grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverlet-
zung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehhilfen des Lieferanten verlangen sowie bei Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der 
Lieferant – außer in Fällen grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatzes – nur für den vertragstypischen, vernünfti-
gerweise vorhersehbaren Schaden. 

 
(cc) Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den 
Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Feh-
lern der Reparatur für Personenschäden oder Sach-
schäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet 
wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, 
die ausdrücklich schriftlich zugesichert sind, wenn die 
Zusicherung gerade bezweckt hat, den Auftraggeber 
gegen Schäden, die nicht am Gegenstand selbst ent-
standen sind, abzusichern. 

 
(dd) Auf Ziffer 10. dieser AGB wird ausdrücklich verwie-
sen. 

 
 
 

6. Preise  
 
Die Preisberechnung erfolgt ab Sitz des Lieferanten in Euro 
oder USD zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer. 
 
 
7. Zahlungsbedingungen  
 
(1) Sämtliche Rechnungen des Lieferanten sind netto 

Kasse zu bezahlen. Ein Skontoabzug bedarf der vor-
herigen schriftlichen Vereinbarung. 

 
(2) Bei Überschreitung des Zahlungsziels und nach er-

folgter Mahnung sind Verzugszinsen in Höhe von 8 % 
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen 
Bundesbank auf den Rechnungsbetrag zu zahlen. 

 
(3) Wechsel werden nur nach vorheriger schriftlicher 

Vereinbarung zahlungshalber angenommen. Diskon-
tierungsspesen werden vom Lieferanten unabhängig 
vom Zeitpunkt der Wechselannahme vom Fälligkeits-
tag der Forderung an berechnet. Der Lieferant über-
nimmt keinerlei Gewähr für rechtzeitiges Inkasso oder 
rechtzeitigen Protest. 

 
(4) Werden Wechsel oder Schecks nicht termingerecht 

durch den Bezogenen gutgeschrieben, so werden in 
diesem Zeitpunkt sämtliche anderweitig bestehenden 
Forderungen des Lieferanten gegenüber dem Käufer 
fällig. Anderweitig bestehende Zahlungsziele verfal-
len. Dasselbe gilt für den Fall, dass eine Forderung 
bei Fälligkeit nicht bezahlt ist. Befindet sich der Käufer 
uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflich-
tungen im Verzug, so werden alle bestehenden For-
derungen sofort fällig. 

 
(5) Eine Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenan-

sprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, die Ge-
genansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt. Die Geltendmachung eines Zurückbehal-
tungsrechts durch den Käufer ist ausgeschlossen, es 
sei denn, es beruht auf demselben Vertragsverhältnis 
oder die Gegenansprüche sind unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt. 

 
(6) Sämtliche Forderungen des Lieferanten gegen den 

Kunden, egal aus welchem Rechtsverhältnis, sind so-
fort zur Zahlung fällig, wenn ein Sachverhalt verwirk-
licht wird, der gemäß gesetzlicher Bestimmungen 
oder vertraglicher Bestimmungen den Lieferanten 
zum Rücktritt berechtigen. 

 
(7) Sämtliche Zahlungen sind mit schuldbefreiender Wir-

kung ausschließlich an die VR FACTOREM GmbH, 
Ludwig-Erhard-Straße 30 - 34, 65760 Eschborn, zu 
leisten, an die wir unsere gegenwärtigen und künfti-
gen Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung ab-
getreten haben. Auch unser Vorbehaltseigentum ha-
ben wir auf die VR FACTOREM GmbH übertragen. 
Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Ge-
schäftsverbindungen abzutreten 

 
 
8. Eigentumsvorbehalt  
 
(1) Jede vom Lieferanten gelieferte Ware bleibt dessen 

Eigentum bis zur vollständigen Zahlung des Kaufprei-
ses und bis zur vollständigen Erledigung sämtlicher 
aus der Geschäftsbeziehung resultierender Forde-
rungen (erweiterter Eigentumsvorbehalt). 
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Eine wie auch immer geartete Verfügung über die un-
ter Eigentumsvorbehalt stehende Ware durch den 
Käufer ist nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr des 
Käufers gestattet. Keinesfalls darf aber die Ware aber 
im Rahmen des regelmäßigen Geschäftsverkehrs zur 
Sicherung an Dritte übereignet werden. 

 
(2) Im Falle des Verkaufs der Ware im regelmäßigen Ge-

schäftsverkehr tritt der bezahlte Kaufpreis an die Stel-
le der Ware. Der Käufer tritt bereits jetzt alle aus einer 
etwaigen Veräußerung entstehenden Forderungen an 
die Lieferanten ab. Der Käufer ist ermächtigt, diese 
Forderungen solange einzuziehen, als er seinen Zah-
lungsverpflichtungen gegenüber dem Lieferanten 
nachkommt. Mit Rücksicht auf den verlängerten Ei-
gentumsvorbehalt (Vorausabtretung der jeweiligen 
Kaufpreisforderung) ist eine Abtretung an Dritte, ins-
besondere an ein Kreditinstitut, vertragswidrig und 
daher unzulässig. Der Lieferant ist jederzeit berech-
tigt, die Verkaufsunterlagen des Käufers zu prüfen 
und dessen Abnehmer von der Abtretung zu informie-
ren. 

 
(3) Ist die Forderung des Käufers aus dem Weiterverkauf 

in ein Kontokorrent aufgenommen worden, tritt der 
Käufer hiermit bereits auch seine Forderung aus dem 
Kontokorrent gegenüber seinem Abnehmer an den 
Lieferanten ab. Die Abtretung erfolgt in Höhe des Be-
trages, den der Lieferant dem Käufer für die weiter-
veräußerte Vorbehaltsware berechnet hatte. 

 
(4) Im Falle einer Pfändung der Ware beim Käufer ist der 

Lieferant sofort unter Übersendung einer Abschrift 
des Zwangsvollstreckungsprotokolls und einer eides-
stattlichen Versicherung darüber zu unterrichten, dass 
es sich bei der gepfändeten Ware um die vom Liefe-
ranten gelieferte und unter Eigentumsvorbehalt ste-
hende Ware handelt. 

 
(5) Übersteigt der Wert der Sicherheiten gemäß der vor-

stehenden Absätze dieser Ziffer den Betrag der hier-
durch gesicherten noch offenen Forderungen auf ab-
sehbare Dauer um mehr als 20 %, ist der Käufer be-
rechtigt, vom Lieferanten insoweit die Freigabe von 
Sicherheiten zu verlangen, als die Überschreitung 
vorliegt. 

 
(6) Die Geltendmachung der Rechte des Lieferanten aus 

dem Eigentumsvorbehalt entbindet den Käufer nicht 
von seinen vertraglichen Verpflichtungen. Zur Gel-
tendmachung der Rechte aus Eigentumsvorbehalt ist 
ein Rücktritt vom Vertrag nicht erforderlich, es sei 
denn, der Debitor ist Verbraucher. Der Wert der Ware 
im Zeitpunkt der Rücknahme wird lediglich auf die be-
stehende Forderung des Lieferanten gegen den Käu-
fer angerechnet. 

 
 
9. Rücktrittsrecht des Lieferanten  
 
Der Lieferant ist aus folgenden Gründen berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten: 
 
(a) Wenn sich entgegen der vor Vertragsschluss beste-

henden Annahme ergibt, dass der Käufer nicht kredit-
würdig ist. Kreditunwürdigkeit kann ohne weiteres an-
genommen werden in einem Fall des Wechsel- oder 
Scheckprotestes, der Zahlungseinstellung durch den 
Käufer oder eines erfolglosen Zwangsvollstreckungs-
versuches beim Käufer. Nicht erforderlich ist, dass es 
sich um Beziehungen zwischen Lieferant und Käufer 
handelt. 

 
(b) Wenn sich herausstellt, dass der Käufer unzutreffende 

Angaben im Hinblick auf seine Kreditwürdigkeit ge-
macht hat und diese Angaben von erheblicher Bedeu-
tung sind. 

 
(c) Wenn die unter Eigentumsvorbehalt des Lieferanten 

stehende Ware anders als im regelmäßigen Ge-
schäftsverkehr des Käufers veräußert wird, insbeson-
dere durch Sicherungsübereignung oder Verpfändung. 
Ausnahmen hiervon bestehen nur, soweit der Liefe-
rant sein Einverständnis mit der Veräußerung schrift-
lich erklärt hat. 

 
 
10. Sonstiges  
 
Eine Haftung aus Verletzung von Pflichten aus dem Gerä-
te- und Produktsicherheitsgesetz ist auf Produkte be-
schränkt, die nach dem 01.05.2004 in Verkehr gebracht 
wurden. Darüber hinaus bestehen Ansprüche auf Scha-
densersatz nur für solche Schäden, die durch vorsätzliche 
oder grob fahrlässige Verletzung der Pflichten verursacht 
wurden. Die Haftung ist – soweit zulässig – auf den Wert 
des Produktes beschränkt. 
 
 
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand  
 
(1) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar erge-
benden Streitigkeiten ist der Sitz des Lieferanten oder 
Frankfurt am Main. Sämtliche Verpflichtungen aus 
dem Vertragsverhältnis gelten als am Sitz des Liefe-
ranten zu erbringen. 

 
(2) In jedem Fall, insbesondere auch bei grenzüber-

schreitenden Lieferungen, gilt das Recht der Bundes-
republik Deutschland. 

 
 
 


